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Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiennit nach Gegenzeichnung ausgefertigt wird und zu 
verkünden ist: 

Gesetz über die Laderiöffnungszeiten im Land 
Sachsen-Anhalt (Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-

AnhaltLÖffZeitG LSA). 

Vom 22. November 2006.

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen 
in Sachsen-Anhalt, insbesondere an den Sonn- und Feiertagen 
und am Heiligabend. Es dient weiterhin dem Schutz der 
Arbeitnehmer sowie kleinerer Betriebe mit dem Grundsatz der 
Wettbewerbsneutralität. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Verkaufsstellen sind Ladengeschäfte aller Art, Kioske, 
sonstige Verkaufsstände und ähnliche Einrichtungen, in denen 
regelmäßig Waren an jedermann verkauft werden können. Dem 
Verkauf steht das Zeigen von Mustern, Proben und Ähnlichem 
gleich, wenn Warenbestellungen in der Einrichtung 
entgegengenommen werden. 

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die durch § 2 des 
Gesetzes über die Sonn- und Feiertage in der . Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. August 2004 (GVB!. LSA S. 538) in 
seiner jeweiligen Fassung staatlich anerkannten Tage. 

(3) Reisebedarf sind Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, 
Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, 
Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Verbrauchsmaterial für 
Film- und Fotozwecke, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, 
Reiseandenken, Spielzeug geringeren Wertes, Lebens- und 
'Genussmittel in kleineren Mengen sowie ausländische 
Geldsorten. 

§ 3 
Öffnungszeiten

An Werktagen dürfen Verkaufsstellen von Montag bis 
Freitag von 0 bis 24 Uhr und am Samstag von 0 bis 20 Uhr 
geöffnet sein. Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen 
für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden nicht geöffnet sein, 
soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Satz 2 
gilt entsprechend am Heiligabend ab 14 Uhr, wenn dieser Tag 
auf einen Werktag fällt. 

§4 
Öffnung bestimmter Verkaufsstellen 

An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein 

1. Apotheken für den Verkauf der in ihnen zugelassenen 
Waren. Ist eine Dienstbereitschaft eingerichtet, gilt dies nur 
für die dienstbereite Apotheke, 
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2. Tankstellen für den Verkauf von Betriebsstoffen, not-
wendigen Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge und von Reise-
bedarf und 

3. Verkaufsstellen auf Bahnhöfen, Flughäfen und Schiffs-
anlegestellen für den Verkauf von Reisebedarf, am Heilig-
abend jedoch nur bis 17 Uhr. 

§5 
Öffnung zum Verkauf bestimmter Waren 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen zum Verkauf an~ 
geboten werden 

1. Bäcker- oder Konditorwaren von Bäckereien und 
Konditoreien, 

2. Blumen vom Blumengeschäft sowie  

3. Zeitungen und Zeitschriften 

jeweils für die Dauer von fünf zusammenhängenden Stunden 
nach der Entscheidung der Handeltreibenden, am Heiligabend 
längstens bis 14 Uhr. 

(2) Fällt der Heiligabend auf einen Sonntag, dürfen Ver-
kaufsstellen nach Absatz 1 und Verkaufsstellen für den 
Verkauf von Weihnachtsbäumen während höchstens drei 
Stunden und längstens bis 14 Uhr geöffnet sein. 

§6 Öffnung in Kur- und Erholungsorten 
sowie in Ausflugsorten 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen in 
anerkannten Kur- und Erholungsorten sowie in Ausflugsorten 
mit besonders starkem Fremdenverkehr für den Verkalif von 
Reisebedarf sowie der Waren, die den Charakter des Ortes 
kennzeichnen, geöffnet sein. Die Handeltreibenden 
entscheiden, ob sie 

1. An 40 Sonn- und Feiertagen im Jahr jeweils acht 
. Stunden oder

2. An allen Sonn- und Feiertagen im Jahr für jeweils sechs 
 Stunden 

in der Zeit von 11 bis 20 Uhr ihre Verkaufsstellen öffnen. Dabei 
ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. 

(2) Von einer Öffnung ausgenommen sind der Karfreitag, der 
Ostersonntag, der Volkstrauertag und der Totensonntag. Fällt 
der Heiligabend auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nur 
bis 14 Uhr geöffnet sein. 
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(3) Das für die Ladenöffnungszeiten zuständige Miriisterium 
wird ermächtigt, die Ausflugsorte mit besonders starkem
Fremdenverkehr durch Verordnung festzulegen. 

§7 Öffnung an weiteren Samstagen 
sowie Sonn- und Feiertagen 

(1) Die Gemeinde kann erlauben, dass Yerkaufsstellen aus
besonderem Anlass an höchstens vier Sonn- und Feiertagen 
geöffnet werden. Von der Öffnung ausgenommen sind der
Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostersonntag, der
Ostermontag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 1.. und
2. Weihnachtsfeiertag sowie der Heiligabend, soweit dieser auf
einen. Sonntag fällt. 

(2) Die Öffnung kann auf bestimmte Bezirke oder Handels-
zweige beschränkt werden und darf fünf zusammenhängende 
Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. 
Dabei ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu 
nehmen. 

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 kann auf den 
unmittelbar vorhergehenden Samstag von 0 bis 24 Uhr erstreckt 
werden. 

§ 8 
Öffnung im öffentlic.hen Interesse 

In Einzelfällen kann das Landesverwaltungsamt erlauben, 
dass Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden, 
wenn dies im öffentlichen Interesse notwendig ist. 

§9 
Arbeitszeit 

(1) Für die Arbeitnehmer in Verkaufs stellen gelten die 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, soweit Absatz 2 keine 
abweichenden Regelungen trifft. 

(2) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und 
Feiertagen während der zugelassenen Öffnungszeit und 
höchstens 30 Minuten zur Vor- und Nachbereitung beschäftigt 
werden. Es müssen mindestens 20 Sonntage im Jahr 
beschäftigungsfrei bleiben. Die Dauer der Beschäftigungszeit 
des einzelnen Arbeitnehmers an Sonn- und Feiertagen darf acht 
Stunden nicht überschreiten. 

§1O 
Vollzugsbestimmungen 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses 
Gesetzes sowie der dazu erlassenen Verordnung an geeigneter 
Stelle in der Verkaufs stelle auszulegen, auszuhängen oder 
anderweitig den Beschäftigten bekannt zu geben. 

(2) Die Entscheidung über die Öffnungszeiten nach § 5 Abs. 
I und über die Öffnungszeiten und -tage nach § 6 Abs. I ist 
durch den Handeltreibenden der Gemeinde mitzuteilen. Die 
Öffnungszeiten sind deutlich sichtbar an der Eingangstür der 
Verkaufsstelle bekannt zu machen. 

§ll 
Aufsicht

Die Gemeinden nehmen die Aufgaben dieses Gesetzes als 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahr. Das. 
Landesamt für Verbraucherschutz übt die Aufsicht zur 
Einhaltung der §§ 9 und 10 aus. 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen den §§ 3 bis 5 und entgegen § 6 Abs. i und 2 
Verkaufsstellen öffnet oder Waren zum gewerblichen 
Verkauf anbietet, 

2. entgegen § 9 Abs. 2 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder 
 Feiertagen beschäftigt und 

3. entgegen § 10 Abs. 2 seine Entscheidung über die Öff-
nungszeiten nicht mitteilt oder die Öffnungszeiten an seiner 
Eingangstür nicht oder nicht ordnungsgemäß bekannt macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer 
Geldbuße biS zu fünfzehntausend Euro geahndet werden. 

§13 
Folgeänderungen 

(1) § 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die .Sonn- und 
Feiertage in der Fassung der Bekanntmachung Vom 25. August 
2004 (GVB!. LSA S. 538) wird aufgehoben. 

(2) Artikel 3 § 1 Nr. 3 Buchst. d des Gesetzes zur Fort-
entwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung 
der kommunalen Verwaltungstätigkeit vom 13. November 
2003 (GVB!. LSA S. 318), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVB!. LSA S. 852), 
wird aufgehoben. ' 

(3) § 1 der Bedarfsgewerbeverordnung vom 4. Mai 2000 
(GVB!. LSA S. 230) wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Nr. I Buchst. a werden die Wörter ..§ 1 Abs. 1 
Nr. 3 der Verordnung über den Verkauf bestimmter Waren an 
Sonn- und Feiertagen in der im BGB!. III, Gliederungsnummer 
8050-20-2 veröffentlichten bereinigten Fassung, geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den 
Ladenschluss und zur Neuregelung der Arbeitszeit in 
Bäckereien und Konditoreien vom 30. Juli 1996 (BGB!. I S. 
1186)" durch die Wörter ..§ 5 Abs. 1 Nr. 2 des 
Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

2. In Absatz 2 Satz I werden die Wörter ..24. Dezember ab 16 
Uhr" durch die Wörter ..Heiligabend ab 14 Uhr" ersetzt. 

(4) Die Verordnung über den Ladenschluss vom 20. 
November 2003 (GVB!. LSA S. 337, 2004 S. 78) tritt am 31. 
Dezember 2007 außer Kraft. 

529



 

 

GVBI. LSA Nr. 33/2006, ausgegeben am 27. 11. 2006 

§ 14 Sonderregelung 
für das Jahr 2006 

Abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 1 dürfen im Jahr 2006 
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an höchstens fünf 
Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. 

§ 15 In-Kraft- 
Treten 

Dieses Gesetz tritt am 30. November 2006 in Kraft.

Magdeburg, den 22. November 2006. 

Der Präsident des Landtages von 
Sachsen-Anhalt 

Der Ministerpräsident des 
Landes Sachsen-Anhalt 

Der Minister für Wirtschaft und 
Arbeit des Landes Sachsen-

Anhalt 

Steinecke Prof. Dr. Böhmer Dr. Haseloff 
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Anlage zu § 6 Abs. 3 
 

Liste der Ausflugs- und Erholungsorte 
 
Kreisfreie Stadt, 
Landkreis 
 

Gemeinde Gebiet 
- wenn nicht das gesamte 
Gemeindegebiet betroffen ist - 

Stadt Dessau Dessau                                (Stadt) Innenstadt begrenzt durch: 
Kavalierstraße, Zerbster Straße, 
Askanische Straße, Johannesstraße, 
Schlossstraße und Steinstraße sowie 
im Bereich von 100 m um das Bauhaus 
und im Bereich von 500 m um das 
Landestheater, die Stadtteile 
Großkühnau, Mosigkau, Waldersee 
und Ziebigk einschließlich 
Georgengarten, Dessau-Haideburg 300 
m im Bereich der Anlage Waldbad, 
Siedlung Hagenbreite mit Forsthaus 
Dessau-Törten, denkmalgeschützter 
Bereich Dessau-Süd mit Kleinring, 
Mittelring, Großring, Doppelreihe, 
Damaschkestraße, Am Dreieck, in der 
Flanke und im Bereich von 300 m um 
die sich in der Südstraße befindenden 
Denkmale „Haus Fieger“ und 
„Stahlhaus“. 
 

Landkreis 
Anhalt-Zerbst 

Coswig (Anhalt)             (Stadt) 
Dornburg                       (Gemeinde) 
Gödnitz                         (Gemeinde) 
Hohenlepte                   (Gemeinde) 
Leitzkau                        (Gemeinde) 
Lindau                           (Stadt) 
Loburg                          (Stadt) 
Oranienbaum                (Stadt) 
Prödel                           (Gemeinde) 
Roßlau (Elbe)               (Stadt) 
 
 
Steutz                           (Gemeinde)    
Walternienburg             (Gemeinde) 
Wörlitz                          (Stadt) 
Zerbst                           (Stadt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innenstadt begrenzt durch: Südstraße, 
Luchstraße, Dessauer Straße und 
Hauptstraße. 
 
 
 
Innerhalb der alten Stadtmauer und 
Schlossgarten. 
 

Landkreis 
Bernburg 
 

Bernburg (Saale)           (Stadt) 
 
 
 
Plötzkau                        (Gemeinde) 
 

Im Bereich von 500 m um das Schloss 
sowie Naherholungsgebiet 
„Krumpholzblick“ und Stadtbad 
„Saaleperle“. 
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Landkreis 
Bitterfeld 
 
 

Altjeßnitz                       (Gemeinde) 
Bitterfeld                       (Stadt) 
 
 
 
 
 
 
 
Friedersdorf                  (Gemeinde) 
Holzweißig                    (Gemeinde) 
Mühlbeck                      (Gemeinde) 
Sandersdorf                  (Gemeinde) 
 
Schlaitz                         (Gemeinde) 
Pouch                           (Gemeinde) 
 

 
Innenstadtbereich: Mühlstraße, Teich- 
und Ratswall, Burgstraße, Markt, 
Kirchstraße, Walther-Rathenau-Straße, 
Binnengärtenstraße und Bitterfelder 
Wasserfront: zwischen Uferweg und 
Berliner Straße bis Leine, begrenzt 
durch den Bereich „Große Mühle“ bis 
zum Fritz-Heinrich-Stadion. 
 
 
 
Naherholungsgebiet Strandbad mit 
Campingplatz. 
Naherholungsgebiet „Heidecamp“. 
 
 

Landkreis Köthen 
 

Köthen (Anhalt)                  (Stadt) Historisches Stadtzentrum begrenzt 
durch: Theaterstraße, Poststraße, 
Neustädter Platz, Friedrichstraße, 
Augustenstraße, Weintraubenstraße, 
Bärplatz, Bärteichpromenade, 
Hallesche Straße, Wallstraße, 
Bernburger Straße und Lange Straße. 
 

Landkreis 
Wittenberg 

Annaburg                       (Stadt) 
Bad Schmiedeberg        (Stadt) 
Bergwitz                         (Gemeinde)
Gräfenhainichen               (Stadt) 
Jessen (Elster)               (Stadt) 
Möhlau                           (Gemeinde)
Pretzsch (Elbe)              (Stadt) 
Rotta                              (Gemeinde)
Tornau                           (Gemeinde)
Wittenberg, Lutherstadt (Stadt) 
 

 
 
Bergwitzsee. 
 
 
Möhlauer See. 
 
Königsee, Roter See und Ochsenkopf. 
Ortsteil Eisenhammer. 

Stadt Halle Halle (Saale)                      (Stadt) Stadtzentrum begrenzt durch: 
Waisenhausring, Moritzzwinger, 
Hallorenring, Robert-Franz-Ring, 
Moritzburgring, Universitätsring, 
Hansering, Mansfelder Straße, 
Steinweg, Geiststraße, Große 
Steinstraße, Am Steintor, Zoologischer 
Garten, Uferpromenadenbereich der 
Saale, sowie Stadtwald Dölauer Heide, 
Naherholungszentrum Angersdorfer 
Teiche, Naherholungsgebiet 
Klausberge und Nordbad mit 
Wasserwandercampingplatz, 
Naherholungsgebiet Osendorfer See, 
Naherholungszentrum Hufeisensee, 
Freizeit- und Tourismuszentrum 
Beesen. 
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Landkreis 
Burgenlandkreis 
 

Bad Bibra                      (Stadt)     
Bad Kösen                    (Stadt)  
Breitenbach                       (Gemeinde) 
Droyßig                         (Gemeinde) 
Eckartsberga                    (Stadt) 
Freyburg (Unstrut)        (Stadt) 
Grana                            (Gemeinde) 
Haynsburg                         (Gemeinde) 
Laucha an der Unstrut  (Stadt) 
Memleben                          (Gemeinde) 
Naumburg (Saale)           (Stadt) 
Nebra (Unstrut)              (Stadt) 
Schönburg                         (Gemeinde) 
Wangen                         (Gemeinde)
Zeitz                                      (Stadt) 
 

 
 
 
 
 
 
Ortsteil Salsitz.  

Landkreis 
Mansfelder Land 

Eisleben, Lutherstadt     (Stadt) 
Hettstedt                        (Stadt) 
Mansfeld, Lutherstadt    (Stadt) 
Molmerswende                 (Gemeinde) 
Seeburg                              (Gemeinde) 
Vatterode                           (Gemeinde) 
Wiederstedt                       (Gemeinde) 
Wippra                           (Gemeinde)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Landkreis 
Merseburg-
Querfurt 

Bad Dürrenberg               (Stadt) 
Bad Lauchstädt             (Stadt) 
Merseburg                          (Stadt) 
Querfurt                         (Stadt) 
Roßbach                             (Gemeinde) 
Ziegelroda                     (Gemeinde) 
 

 
 
 
 
Naherholungszentrum „Hasse See“. 
Naherholungsgebiet „Hermannseck“. 

Landkreis 
Saalkreis 
 

Landsberg                     (Stadt) 
Petersberg                         (Gemeinde) 
Wettin                                  (Stadt) 
 

 
 
 

Landkreis 
Sangerhausen 

Allstedt                               (Stadt) 
Kelbra (Kyffhäuser)        (Stadt) 
Sangerhausen              (Stadt) 
Schwenda                     (Gemeinde) 
Stolberg (Harz)               (Stadt)  
Tilleda (Kyffhäuser)      (Gemeinde)  
Uftrungen                      (Gemeinde) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Landkreis 
Weißenfels 

Hohenmölsen                (Stadt) 
 
Lützen                                 (Stadt) 
Weißenfels                    (Stadt) 
 

Begrenzt auf Rathausgasse 1, Freibad 
und Freizeitpark „Mondsee“.  
 
 
 

Landeshauptstadt 
Magdeburg 
 

Magdeburg                    (Stadt) Alter Innenstadtbereich, begrenzt 
durch: Askanischer Platz, Walther-
Rathenau-Straße, Universitätsplatz, 
Erzbergerstraße, Otto-von-Guerícke-
Straße, Hasselbachplatz, Sternstraße, 
Steubenallee und Schleinufer. Elbufer 
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einschließlich Hafen, Nicolaiplatz, 
Moritzplatz, Magdeburger Zoo, 
Stadtpark Rotehorn, Erholungs- und 
Rennpark Herrenkrug, Elbauenpark 
einschließlich Messegelände und 
Spaßbad, Sülzehafen, Bördelandhalle, 
Ernst-Grube-Stadion, Erich-
Rademacher-Freibad, AMO 
Kulturzentrum, Antik- und Trödelcenter 
Fichtestraße, Klosterbergegarten, 
Bördegarten, Barleber See, Neustädter 
See, Schiffshebewerk Rothensee, 
Freibad Süd, Carl-Miller-Freibad und 
Freibad Salbker See. 
 

Landkreis 
Aschersleben-
Staßfurt 
 

Amesdorf                      (Gemeinde) 
Aschersleben                (Stadt) 
 
 
Cochstedt                      (Stadt) 
Egeln                             (Stadt) 
Falkenstein/Harz           (Stadt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freckleben                    (Gemeinde) 
Frose                             (Gemeinde) 
Gatersleben                   (Gemeinde)
Hecklingen                     (Stadt) 
 
 
 
Nachterstedt                 (Gemeinde)  
Neu Königsaue             (Gemeinde) 
Schadeleben                    (Gemeinde) 
 
Staßfurt                         (Stadt) 
 
 
 
 
 
 
Wolmirsleben                (Gemeinde) 
 

Ortsteil Warmsdorf: Georgskapelle. 
Historischer Stadtkern, Tierpark, Alte 
Burg und Freibad „Unter der Alten 
Burg“. 
Stadtkern und Flughafen. 
Stadtkern, Wasserburg und Waldbad. 
Ortschaft Endorf: Turmwindmühle. 
Ortschaft Ermsleben: Historischer 
Stadtkern, Konradsburg und Forsthaus 
Friedrichshohenberg.  
Ortschaft Meisdorf: Schloss und 
Selketal.  
Ortschaft Pansfelde: Burg Falkenstein, 
Informationszentrum Gartenhaus und 
Reiterhof.  
Ortschaft Reinstedt: Kartbahn „Harz-
Ring“.  
Ortschaft Wieserode: Alte Ziegelei und 
Landschaftspark Degenershausen. 
Burg Freckleben und Winkelkirche. 
Dorfkern und Stiftskirche.  
Aussichtspunkt am Seeland. 
Stiftskirche (Romanische Basilika), 
Reiterhof, Erholungszentrum 
„Löderburger See“. 
Ortsteil Gänsefurth: Freizeitpark. 
Aussichtpunkt Seelandgebiet. 
Biotop-Aussichtspunkt und Seeland. 
Aussichtspunkt zum Concordia See 
und Reiterhof. 
Historischer Stadtkern, Stadt-u. 
Bergbaumuseum, Dampflokmuseum,  
Strand-Solebad und Tierpark. 
Ortschaft Hohenerxleben: Schloss 
Theatrum Herberge Hohenerxleben. 
Ortschaft Löderburg: Dorfkern und 
Erholungszentrum. 
Dorfkern und Schachtsee. 
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Landkreis  
Bördekreis 

Oschersleben (Bode)    (Stadt)  
Ummendorf                       (Gemeinde) 
Wanzleben                        (Stadt) 
  

 
 

Landkreis 
Halberstadt 
 

Halberstadt  (Stadt) 
Huy                                       (Gemeinde) 
 
Langenstein                  (Gemeinde) 
Osterwieck                        (Stadt) 
Ströbeck, Schachdorf  (Gemeinde) 
 

 
Ortsteil Dedeleben: Westerburg. 
Ortsteil Dingelstedt: Huysburg. 
 
 
 
 

Landkreis 
Jerichower Land 

Biederitz                        (Gemeinde)  
 
 
Burg                              (Stadt) 
Dannigkow                    (Gemeinde)  
Genthin                         (Stadt) 
Jerichow                       (Stadt) 
Zabakuck                           (Gemeinde)  
 

Naherholungsgebiet „Biederitzer See“, 
Ortsbereich nördlich und westlich im 
Verlauf der Eisenbahntrasse. 
 
Naherholungsgebiet „Plattensee“. 
 
 
Naherholungsgebiet  „Zabakucker See“ 
und Park „Zabakuck“. 
 

Landkreis 
Ohrekreis 
 

Ackendorf                     (Gemeinde)  
Colbitz                          (Gemeinde) 
Flechtingen                   (Gemeinde) 
Haldensleben               (Stadt)  
Jersleben                      (Gemeinde)   
Oebisfelde                    (Stadt) 
Wolmirstedt                  (Stadt) 
 

Gut Glüsig. 
 
 
 
 

Landkreis Stendal 
 

Arneburg                       (Stadt) 
Bittkau                           (Gemeinde)   
Hassel                           (Gemeinde) 
Havelberg                     (Stadt) 
Insel                              (Gemeinde) 
Kamern                         (Gemeinde) 
Kläden                          (Gemeinde) 
Lüderitz                         (Gemeinde) 
Osterburg (Altmark)      (Stadt) 
Schollene                      (Gemeinde) 
Schönfeld                      (Gemeinde) 
Schönhausen (Elbe)     (Gemeinde) 
Stendal                         (Stadt) 
Tangerhütte                  (Stadt) 
Tangermünde               (Stadt) 
Uchtspringe                  (Gemeinde) 
Weißewarte                  (Gemeinde) 
Werben (Elbe)              (Stadt) 
 

 
 
 
 
Ortsteil Döbbelin.  
 
 
 
 
 
 

Landkreis 
Quedlinburg 

Bad Suderode               (Gemeinde) 
Ballenstedt                    (Stadt) 
Dankerode                    (Gemeinde) 
Friedrichsbrunn             (Gemeinde) 
Gernrode                       (Stadt) 
Güntersberge                (Stadt) 
Harzgerode                   (Stadt) 
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Neudorf                         (Gemeinde) 
Quedlinburg                  (Stadt) 
Stecklenberg                 (Gemeinde) 
Straßberg                      (Gemeinde) 
Thale                             (Stadt) 
 

 
 
 

Landkreis 
Schönebeck 

Barby (Elbe)                  (Stadt) 
Plötzky                          (Gemeinde) 
Pretzien                        (Gemeinde) 
Schönebeck (Elbe)       (Stadt) 
 

 
 
 
Stadtteil Bad Salzelmen. 
 

Landkreis 
Wernigerode 

Allrode                          (Gemeinde) 
Altenbrak                      (Gemeinde) 
Benneckenstein (Harz) (Stadt) 
Blankenburg (Harz)      (Stadt) 
Cattenstedt                   (Gemeinde) 
Darlingerode                 (Gemeinde) 
Derenburg                     (Stadt) 
Drübeck                        (Gemeinde) 
Elbingerode (Harz)       (Stadt) 
Elend                            (Gemeinde) 
Hasselfelde                   (Stadt) 
Heimburg                      (Gemeinde) 
Hüttenrode                    (Gemeinde) 
Ilsenburg (Harz)            (Stadt) 
Königshütte (Harz)        (Gemeinde) 
Rübeland                      (Gemeinde) 
Schierke                        (Gemeinde) 
Sorge                            (Gemeinde) 
Stapelburg                    (Gemeinde) 
Stiege                           (Gemeinde) 
Tanne                           (Gemeinde) 
Timmenrode                 (Gemeinde) 
Treseburg                     (Gemeinde) 
Wernigerode                 (Stadt) 
Wienrode                      (Gemeinde) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemalige Grenzübergangsstelle. 
 
 
 

Landkreis 
Altmarkkreis 
Salzwedel 
 
 

Arendsee (Altmark)       (Stadt) 
Diesdorf, Flecken          (Gemeinde) 
Gardelegen                   (Stadt) 
Immekath                      (Gemeinde) 
Jahrstedt                       (Gemeinde) 
Kalbe (Milde)                 (Stadt) 
Klötze                            (Stadt) 
Kunrau                          (Gemeinde) 
Kusey                            (Gemeinde) 
Salzwedel                     (Stadt) 
Schrampe                     (Gemeinde) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


